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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 

Sehr geehrte Kommissionsmitglieder 

 

Die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) wurde mit Schreiben vom 29. März 2018 

von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) zur Vernehmlas-

sung des Vorentwurfs zur Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) eingeladen. Die BPUK 

bedankt sich für diese Gelegenheit. 

 

Ausgangslage 

Im Rahmen der parlamentarischen Initiative «Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission 

und ihre Aufgabe als Gutachterin» (12.402) hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

des Ständerates am 20. März 2018 einen Vorentwurf zur Änderung des Natur- und Heimatschutzgeset-

zes (NHG) angenommen. Die geplante Gesetzesrevision hat zum Ziel, in der Abwägung den Interessen 

der Kantone mehr Gewicht zukommen zu lassen. Gleichzeitig soll an den hohen Anforderungen bei Ein-

griffen in Objekte von Bundesinventaren festgehalten werden. 

 

Die raumplanerische Interessenabwägung ist ein Thema, welches die BPUK seit vielen Jahren beschäftigt. 

Sie arbeitet dabei mit den anderen, mitinteressierten Konferenzen zusammen, namentlich der Konferenz 

Kantonaler Energiedirektoren (EnDK), der Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL), der Kon-

ferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) und der Konferenz der Beauftragten für Natur- und 

Landschaftsschutz (KBNL). Involviert ist überdies die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK).  

 

Gute Raumplanung ist nur möglich, wenn den Kantonen im Bereich der Richt- und Nutzungsplanung 

Spielräume bei der Interessenabwägung zustehen. Das aktuelle NHG erlaubt ein Abweichen von der un-

geschmälerten Erhaltung der Inventare nur, wenn gleich- oder höherrangige Interessen des Bundes da-

fürsprechen oder aber der Eingriff nachweislich geringfügig ist. Seit der Inkraftsetzung des Grossteils der 

Inventare hat sich die Festlegung der "Bundesaufgaben" mehr und mehr erweitert. Entsprechend häufi-

ger werden Kantone und Gemeinden als Planungs- und Bewilligungsbehörden mit der relativ restriktiven 
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Schutzvorgabe konfrontiert und in ihrer Planungs- und Entscheidmöglichkeiten eingeschränkt. Der von 

der Kommission entwickelte Vorschlag würde den Kantonen ein Instrument geben, der stetigen Auswei-

tung zu begegnen. Dies muss nicht negativ sein: Die umfassende Interessenabwägung wird in der 

Walderhaltungspolitik seit über 100 Jahren mit Erfolg praktiziert. Gleichzeitig ist den Kantonen bewusst, 

dass der Druck auf die Nicht-Bauzone und damit auch die Inventare zunimmt und eine Änderung des 

NHG diese Tendenz noch verstärken könnte. Die Bevölkerung hat in verschiedenen Abstimmungen zum 

Ausdruck gebracht, dass sie dem Natur- und Landschaftsschutz ein hohes Gewicht beimisst. Die Inven-

tare sind auch aus Sicht der Kantone ein wertvolles Instrument, um Entscheide in diesem Bereich mit 

grösster Sorgfalt zu treffen. Aus diesem Grund sind die Kantone in der Beurteilung der Risiken und Chan-

cen des aktuellen Vorschlags noch uneinig.  

 

Revision Raumplanungsgesetz  

Die Raumplanung steht heute vor vielfältigen Herausforderungen. Insbesondere muss den Zersiedlungs-

tendenzen entgegengewirkt und der Fokus auf eine qualitätsvolle Entwicklung gelegt werden. Mit der Re-

vision des Raumplanungsgesetzes, 1. Etappe (RPG1), ist dies im Bereich des Siedlungsgebiets gelun-

gen. Bei der Revision des Raumplanungsgesetzes, 2. Etappe (RPG2), laufen nun Bestrebungen, dass 

diese Überlegungen auch ausserhalb der Bauzonen verankert werden können. Bund und Kantone arbei-

ten unter Hochdruck daran, den sogenannten Planungsansatz gesetzlich wie auch praktisch zu konkreti-

sieren. Der Planungsansatz sieht sinngemäss vor, dass die Kantone im Rahmen einer räumlichen Ge-

samtkonzeption von einzelnen Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes abweichen können, wenn 

sich das Ergebnis positiv auf Landschaft, Umwelt, Kulturland, Baukultur auswirkt. Die Vorlage dazu soll 

im November dem Bundesrat vorgelegt werden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die mit der NHG-Re-

vision angestrebten Erleichterungen bei der Interessenabwägung mit der RPG2-Vorlage verknüpft wer-

den könnte.  

 

Vorrang der kantonalen Stellungnahmen 

Die innerkantonalen Konsolidierungprozesse zur parlamentarische Initiative Eder werden in den meisten 

Kantonen erst Anfang Juli abgeschlossen sein. Es ist für die spätere politische Akzeptanz zentral, dass die 

Kantone die Chancen und Risiken mit genügend Zeit abwägen können. Erst im Anschluss können die 

Erwägungen der Kantone gesichtet und gegebenenfalls von Seiten der BPUK ein Einigungsprozess initiiert 

werden.  

 

Vor diesem Hintergrund schlägt Ihnen der Vorstand vor, die BPUK – unter Einbezug der mitinteressierten 

Konferenzen – nach Vorliegen der Auswertung der Vernehmlassungsergebnisse zu einem Hearing einzu-

laden. In diesem Rahmen würde die Möglichkeit bestehen, Risiken und Chancen basierend auf der kon-

kreten Einschätzung der Kantone zu diskutieren und eine allfällige Anpassung des NHG im Gesamtkontext 

des RPG zu beurteilen.   

 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung der Vorschläge und verweisen zum Abschluss noch 

einmal auf die einzelnen, detaillierten und individuellen Stellungnahmen der Kantone, die Ihnen im Juli 

zugehen werden.  
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Freundliche Grüsse 
 

 

Bau-, Planungs- und  

Umweltdirektoren-Konferenz BPUK 

 

Die Präsidentin Die Generalsekretärin  

 

  

 

Jacqueline de Quattro Christa Hostettler 

 

 

 

Kopie an:  

- alle mitinteressierten Konferenzen EnDK, KWL, LDK, KBNL, EDK 

- BPUK-Mitglieder  

- BAFU thomas.kuske@admin.bafu.ch 


